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Rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung der Gemeinde Günstedt für
das Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Knirsch,

die in der Sitzung des Gemeinderates am 03.03.2026 beschlossene Haushalissatzung
der Gemeinde Günstedt für das Jahr 2026 wurde der Kommunalaufsicht des
Landratsamtes Sömmerda gemäß S 8 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale
Doppik (ThürKDG), inklusive der Haushaltsplanung 2026, vorgelegt. Sie enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Gegen die angezeigte Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Günstedt werden
keine rechtsaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Feststellunq und Würdigunq der Haushaltsunterlagen der Gemeinde Günstedt

1. Der Ergebnisplan der Gemeinde Günstedt wurde in der Haushaltssatzung 2026 im
$ 1 Punkt 1 nachfolgend mit einem:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.099.020,00 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufirvendungen auf 1.110.162,A0 €

Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen -11.142,00 €

Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufinendungen 0,00 €

Jahresergebnis auf -11.142,A0 €

festgesetzt.
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2. Der Finanzplan der Gemeinde Günstedt wurde in der Haushaltssatzung 2026 im $ 1

Punkt 2 nachfolgend mit einem:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf 1.041.291,00 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf 1 .010.351 ,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 30.940,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -37.850,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.910,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden
Geldern, fremden Finanzmitteln

0,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr -6.910,00 €

festgesetzt.

Der Abgleich zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan bezüglich der nichtzahlungs-
wirksamen Erträge und Auflruendungen ergab keine Abweichungen.

3. lm S 2 der Haushaltssatzung 2A26 der Gemeinde Günstedt wurden keine
I nvestitions kred ite festgesetzi.

4. ln S 3 der Haushaltssatzung 2A26 der Gemeinde Günstedt wurden
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.039.500 € festgesetzt. Eine
Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen ist nicht
erforderlich, da in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, keine Aufnahme
von lnvestitionskrediten geplant ist.

5. Gemäß $ 4 der Haushaltssatzung 2A26 der Gemeinde Günstedt wird der Höchst-
betrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 173.000,00 € festgesetzt.
Der Betrag übersteigt nicht ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden
Einzahlungen aus der Venrvaltungstätigkeit und ist somit genehmigungsfrei.

6. Gemäß $ 5 der Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Günstedt wurden keine
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung
für Sondervermögen festgesetzt.

7 . lm $ 6 der Haushaltssatzung 2026 wurden die Steuersätze der Gemeindesteuern nur
deklaratorisch wiedergegeben. Es erfolgte keine Festsetzung der Hebesätze, da in der
Gemeinde Günstedt eine Hebesatzsatzung mit Datum vom 15.A7.2025 vorhanden ist.

8, ln $ 7 der Haushaltssatzung 2026 wird der Stellenplan 2A26 der Gemeinde Günstedt
mit 0,897 Vollzeitäquivalente (VzA) ausgewiesen, Gegenüber der Haushaltssatzung
2A25 ergibt sich keine Veränderung.

9. ln $ 8 der Haushaltssatzung 2026 wurde der voraussichtliche Stand des Eigen-
kapitals der Gemeinde Günstedt zum 31.12.2A25 mit einer Höhe von 4.075.852,09 €
und zum 31.12.2026 mit einer Höhe von 4.064.710,09 € angegeben.
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10. Die Gemeinde Günstedt ist schuldenfrei

ln den Finanzplanungsjahren 2A27 bis 2029 ist nach der derzeitigen Planung keine
Kred itaufnahme beabsichtigt.

1. Der Ergebnisplan der Gemeinde Günstedt weist die voraussichtlichen
Jahresergebnisse in nachfolgender Höhe aus:

2426 Fehlbetrag in Höhe von 11.142,00 €

2027 Überschuss in Höhe von 291.532,00 €

2A2B Überschuss in Höhe von 207.942,00 €

2029 Überschuss in Höhe von 266.148,00 €

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von
1.452.066,75 € (vorläufiger Stand kumuliert per 31.12.2025) kann ein
Haushaltsausgleich gemäß $ 3 Abs. 5 ThürKDG i.V.m. $ 18 Abs. 1 Nr. 1 Thüringer
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) dargestellt werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes QA29) wird im Ergebnisplan ein
ku m u I iertes Rechn u ngsergebn is i n H öhe v on 2.206.546,7 5 € ausgewiesen.

12.Der Finanzplan der Gemeinde Günstedt weist im Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nachfolgende Beträge sowie planmäßige
Tilgungen aus:

Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

planmäßige
Tilgung

2426 Überschuss in Höhe von 30.940,00 € 0,00 €

2027 Überschuss in Höhe von 341.876,00 € 0,00 €

2028 Überschuss in Höhe von 262.009,00 € 0,00 €

2029 Überschuss in Höhe von 310.013,00 € 0,00 €

Die verbleibende Finanzspitze beträgt im Jahr 2026 30.940,00 €, im Jahr 2027
341.876,00 €, im Jahr 2028 262.009,00 € und im Jahr 2029 310.013,00 €.

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Höhe von
1.326.345,56 € (vorläufiger Stand kumuliert per 31 ,12.2025) kann ein
Haushaltsausgleich gemäß $ 3 Abs. 5 ThürKDG i.V.m, S 18 Abs. 1 Nr. 2

ThürGemHV-Doppik dargestellt werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) wird im Finanzplan das Ergebnis
der kumulierten Beträge der Finanzplanung in Höhe von 2.271.183,56 € ausgewiesen.

13. Die Entwicklung der Abschreibungen stellt sich von 99.61 1,00 € im Haushaltsjahr
2026 zunehmend auf 108.75'1,00 € im Haushaltsjahr 2A27 dar. Nach den derzeitigen
Planungen ist im Jahr 2A2B miteiner weiteren Steigerung (118.236,00 €) und im Jahr
2029 mit einer Abnahme der Abschreibungsaufirvendungen (1 15.901 ,00 €) zurechnen.
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14. Laut dem Finanzplan nimmt der Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr 2026 um
6.910,00 € ab. Der Bankbestand beträgt zum 31j2.2A26 voraussichtlich
647.112,A2€.

15. Die beabsichtigte lnvestitionsplanung der Gemeinde Günstedt für das Jahr 2026
wurde mit investiven Einzahlungen in Gesamthöhe von 146.550,00 € und mit
investiven Auszahlungen in Gesamthöhe von 184.400,00 € in der Haushaltssatzung
veranschlagt.

16. lm Produkt 5410 ,,Gemeindestraßen" sind im Finanzhaushalt Einnahmen in Höhe von
122.6A0 € nach der Thüringer Verordnung über die Gewährung von
Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer
Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung ThürSABAusglVO) vorgesehen.
Dabei soll es sich nach den vorliegenden lnformationen um eine Abschlagszahlung
nach S 10 ThürSABAusglVO handeln. Ein entsprechender Antrag auf
Abschlagszahlung wurde bisher nicht gestellt. Es erfolgte bislang lediglich die
Anmeldung des voraussichtlichen Ausgleichsbedarfs nach der Anlage 1 zur
ThürSABAusglVO mit Datum vom 09.02.2026.

Weitere Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Die Mitglieder des Gemeinderates sind vom lnhalt dieses Schreibens in geeigneter Weise
in Kenntnis zu setzen.

Die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Günstedt kann ausgefertigt und öffentlich
bekannt gemacht werden. Einer vorzeitigen Bekanntmachung gemäß $ 8 Abs. 3
ThürKDG i.V^m. $ 21 Abs. 3 Satz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wird hiermit
ausd rücklich zugestimmt.

Eine Ausfertigung der Haushaltssatzung 2026 und einen
Veröffentlichungsnachweis bitten wir zu den Akten zu reichen.

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung ist der Haushaltsplan2A26 zweiWochen öffentlich
auszulegen. Hierauf ist in der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung2A26
hinzuweisen.

Der Haushaltsplan 2026 ist bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung zur Verfügung zu halten. Auch darauf ist in der öffentlichen Bekanntmachung
hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

fhdlY
Mädler
Amtsleiterin


